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auf die Erstellung eines Stromhausanschlusses 

 für Anschlussnehmer, Architekten, Planer und Baufirmen 
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Damit bei der späteren Erstellung des Stromhausanschlusses bzw. der Inbetrieb-
nahme ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann, sind einige wichtige 
Punkte zu beachten. 
 
Tipp! 

 
Binden Sie bereits in der Planungsphase eine beim Netzbetreiber eingetra-
gene Elektroinstallationsfirma mit ein, da neben der NAV und der TAB auch 
noch weitere unterschiedliche Regeln und Normen (z. B. DIN-Normen, VDE-
AR-N Bestimmungen und ggf. berufsgenossenschaftliche Vorgaben) einzu-
halten sind. 

 
Durch die rechtzeitige Einbindung einer eingetragenen Elektroinstallations-
firma können in vielen Fällen Planungs- und Ausführungsfehler vermieden 
und dadurch Kosten für die Behebung ggf. entstandener Baumängel gespart 
werden. 
 
Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage benötigen wir folgende Unterlagen: 
 
- Vollständig ausgefülltes Formular „Anfrage für Netzanschluss“ 
- Lageplan M 1:1000 aus dem die Bezeichnung, die Grenzen des Flurstücks und der 

Anschlussort hervorgeht 
- Grundrissplan, aus dem der Montageort für den Hausanschlusskasten hervorgeht 

  
Zusätzlich bei Erzeugungsanlagen: 

- Anmeldung und Auftrag zur netztechnischen Berechnung 
- Messkonzept und vollständiges Projektschaltbild. (Stromlaufplan 1-polige Darstellung)  
 

- Allgemeines 
 
Beachtung der DIN VDE 0100 Teil 732 und der DIN 18012 über die Unterbringung der 
Anschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden. 
Je nach Gebäudeart entweder in einem Hausanschlussraum (Abmessungen beach-
ten), an einer Hausanschlusswand (Gebäudeaußenwand bzw. eine zur Gebäudeau-
ßenwand angrenzenden Wand) oder in einer Hausanschlussnische (ausschließlich in 
nicht unterkellerten Einfamilienhäusern). Bitte mit dem Architekten bzw. dem Planer-
steller für den jeweiligen Anwendungsfall den geeigneten Ort besprechen.   
 
Entscheidungshilfe für ausgewählte Beispiele: 
+ Kellerraum       HA zulässig 
+ Flur, Treppenraum (nicht über/unter Treppenstufen) HA meist zulässig* 
+ Wohnräume, Küchen, Toiletten, Bad, Dusche  HA unzulässig 
+ Feuchter bzw. nasser Raum (≥ IP X4)   HA unzulässig 
+ Brennstofflagerräume      HA u. U. möglich* 
+ Raum mit Feuerstätten     HA u. U. möglich* 
+ (Tief-) Garagen, Hallen bis 100 m²    HA u. U. möglich* 
 

* zusätzliche Auflagen berücksichtigen 
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- Montageabstände, Bedien- und Arbeitsbereiche 

 
               

 
 

Vor und neben dem Hausanschlusskasten muss der Bedien- und Arbeitsbe-
reich freigehalten werden. 
 

Der Abstand zum HAK muss mindestens 1,2 m betragen. Die Mindestraumhöhe beträgt 2,0 
m, in Hausanschlussräumen 2,1 m. Die Abstände müssen auch nach der Fertigstellung der 
weiteren Haustechnik gegeben sein (z. B. Montage der Heizungsanlage, von Pufferspei-
chern o.ä.) 

 

Achtung:  
Die beiden Bedien- und Arbeitsbereiche gelten u. a. auch für die Zählervertei-
lung. 
 
 
- Lichtbogenfeste Montage des HA-Kastens 

 

Die Montage des HA-Kastens ist nur auf einer lichtbogenfesten Unterlage mit einer Mindest-
stärke von 60 mm möglich, wie z. B. auf verputztem Mauerwerk oder Beton.  

 

In Neubauten werden jedoch immer häufiger Holzplatten bzw. Gipsplatten eingesetzt, die 
ggf. leicht entflammbar und nicht lichtbogenfest sind. Das Hausanschlusskabel und der 
Hausanschlusskasten, dürfen nicht  direkt auf solchen Untergründen montiert werden. Hier 
besteht kein ausreichender Schutz gegen die Auswirkungen von Kurz- und Erdschlüssen.  

 

Die Vorschriften schreiben aus diesem Grund eine lichtbogenfeste Zwischenlage (z.B. eine 
mindestens 20 mm dicke Fibersilikatplatte) vor, die allseitig mindestens 150 mm übersteht. 
Zusätzlich ist ein Luftabstand von mindestens 150 mm zu anderen brennbaren Materialien 
einzuhalten. 



 

 

Überlandwerk Rhön GmbH | Sondheimer Straße 5 | 97638 Mellrichstadt 
Tel.: 09776 / 61-0, Email: netzbetrieb@uew-rhoen.de 

Stand: 04/2021           3 

 

Das Anbringen der Fibersilikatplatte (z.B. Promatect- H) sollte mit vorheriger Rücksprache 
mit unseren Außendienstmitarbeitern erfolgen.  

 
Diese geben Ihnen den Montagebereich genau an. Sollten Sie andere Materialien verwen-
den, fordern wir in schriftlicher Form eine Bescheinigung, dass der verwendete Werkstoff 
nach der DIN VDE 0100-732 verwendet werden kann. 
 

Wollen Sie uns mit der Lieferung und Montage beauftragen, wenden Sie sich bitte an die 
nächstgelegene Außenstelle. Hier erhalten Sie alle notwendigen Informationen sowie Aus-
künfte zu den entstehenden Kosten. 

 

 
- Kabelgraben, Leer- bzw. Schutzrohre und Gebäudedurchdringung 

 

 
Kabelgraben 

 
Der auf dem Privatgrundstück zu erstellende Kabelgraben muss die Abmessungen 
(B x H) 0,3 m x 0,7 m besitzen. Vor dem Einbringen des Hausanschlusskabels ist der Gra-
ben zu sanden, sodass sich das Kabel nach der Verlegung in einem ca. 20 cm starken 
Sandbett befindet. Die Verwendung von scharfkantigem Abdeckmaterial, wie  
z. B. auch Brechsand, ist hierfür nicht zulässig. Das von der ÜWR gelieferte Warnband und 
die Kabelabdeckfolie müssen darübergelegt werden. Sollten spätere Kabelfehler auf eine un-
geeignete Grabenerstellung zurückzuführen sein, werden die Reparaturkosten dem An-
schlussnehmer komplett in Rechnung gestellt. Die Kabeltrasse darf gemäß VDE-AR-N 4100 
weder überbaut noch durch tiefwurzelnde Pflanzen beeinträchtigt werden. Sie muss für die 
Störungsbeseitigung jederzeit zugänglich sein. 

 
 

Leer- bzw. Schutzrohre 
Es werden gemäß VDE-AR-N 4100 nur starre oder flexible innenglatte Kabelschutzrohre 
nach DIN 16873 (für PVC-U) bzw. DIN EN 61386-24 mit der Klassifizierung N750 akzeptiert. 
Der Durchmesser muss 75-90 mm betragen. 
 
 
Gebäudedurchdringungen  
 
Die Bauwerksdurchdringung muss gemäß DIN 18012 bzw. VDE-AR-N 4223 gas- und was-
serdicht sowie gegebenenfalls druckwasserdicht ausgeführt werden. Das bedeutet, dass wir 
unsere Anschlusskabel nur durch geeignete Ein- oder Mehrspartenhauseinführungen oder 
ähnliches ins Gebäude führen. Gemäß TAB Punkt 5.5 Abs. 2 ist die Eignung z. B. durch Zer-
tifizierung oder Konformitätsnachweis zu bescheinigen. Die ÜWR bietet den Bauherren ent-
sprechende Produkte an. 
 
- Gebäude mit Keller 
Für die Montage des Bauteils ist eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von  
100 mm in die Kellerwand einzubringen bzw. ein zertifiziertes und den Normen entsprechen-
des Futterrohr, Innendurchmesser 100 mm, fachgerecht in die Gebäudewand einzubauen. 

 
- Gebäude ohne Keller 
Es besteht die Möglichkeit ein Bauteil durch eine nachträglich eingebrachte Kernbohrung mit 
einem Durchmesser von 100 mm schräg durch die Bodenplatte einzubauen oder ein Bauteil 
im Vorgriff direkt in die Bodenplatte mit einzubetonieren. 
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Außenstellen. 
 
Können die Vorgaben nicht eingehalten werden, wird im Außenbereich eine Hausan-
schlusssäule errichtet, welche zusätzlich in Rechnung gestellt wird! 

 
- Erdungsanlage / Fundamenterder 
 

Die Erdungsanlage für ein Gebäude dient der Umsetzung der in den VDE-Vorschriften gefor-
derten Maßnahmen u. a. zum 
 

• Schutz gegen elektrischen Schlag 
• Schutzpotentialausgleich 
• Funktionspotentialausgleich 
• Blitzschutz 
 

und ist durch eine fachkundige Person zu erstellen.  
 

Die DIN 18014 beschreibt die Planung, Ausführung und Dokumentation des Fundamenter-
ders. Ist die Erdungsanlage mangelhaft, sind im Nachhinein häufig kostspielige Nachbesse-
rungsarbeiten erforderlich.    

 
 

Wichtiges zusammengefasst: 
 

• Montagehöhe vom Fertigfußboden bis zur Oberkannte des HAK ≤ 1,5 m  
• Montagehöhe vom Fertigfußboden bis zur Unterkannte des HAK ≥ 0,3 m 
• Abstand des HAK zu seitlichen Wänden oder anderen Versorgungsträgern ≥ 0,3 m 
• Tiefe des freizuhaltenden Bedien- und Arbeitsbereiches vor dem HAK ≥ 1,2 m 
• Mindestraumhöhe Hausanschlusswand  ≥ 2,0 m, Hausanschlussraum 2,1 m 
• Der HAK muss auf einer massiven Gebäudeaußenwand bzw. zur Gebäudeaußen-
wand angrenzenden Wand montiert werden (verputztes Mauerwerk oder Beton). Bei ande-
ren Untergründen muss eine lichtbogenfeste Unterlage nach DIN VDE 0100-732 montiert 
werden (Fibersilikat Platte) 
• Nur geeignete Kabelschutzrohre verwenden, keine KG/HT-Rohre o. ä.  
• Bei einem gewerblichen HA muss ein Hausanschlussraum gemäß TAB vorhanden 
sein 
• Falls die oben aufgeführten Vorschriften nicht eingehalten werden, ist es ggf. möglich, 
im Außenbereich eine Hausanschlusssäule zu montieren. Dies ist separat zu beauftragen, 
da Mehrkosten entstehen. 
• Wir möchten zusätzlich auf die DIN VDE 0100 Teil 732 und die DIN 18012 Hausan-
schlusseinrichtungen in Gebäuden, Erläuterungen zur TAB der ÜWR sowie die VDE-AR-N 
4100 und VDE-AR-N 4105 hinweisen. 
• Erdungsanlage fachkundig erstellen und ordnungsgemäß dokumentieren lassen. 
 

 

Achtung! 
 

Werden die TAB, die Erläuterungen der ÜWR zur TAB und die gültigen 
Normen nicht berücksichtigt, die geforderten Montageabstände sowie 
die Bedien- und Arbeitsbereiche nicht eingehalten, darf der Hausan-
schluss so nicht erstellt werden! 
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Außenstellen der Überlandwerk Rhön GmbH 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betriebspunkt Tann  

Am Kuhleich 2 
36142 Tann 
Telefon: 06682 / 91912-0 
Telefax: 06682 / 91912-2 
E-Mail: bz.ulstertal@uew-rhoen.de 

 

Bezirksstelle Feldatal  

An der Bundesstraße 1 
36452 Neidhartshausen 
Telefon: 036964 / 972-0 
Telefax: 036964 / 972-22 
E-Mail: bz.feldatal@uew-rhoen.de  

 

Bezirksstelle Ulstertal  

Marktstraße 5 
36115 Hilders 
Telefon: 06681 / 96783-0 
Telefax: 06681 / 96783-22 
E-Mail: bz.ulstertal@uew-rhoen.de  

 

Bezirksstelle Streutal  

Bleichgarten 7 
97645 Ostheim 
Telefon: 09777 / 9177-11 
Telefax: 09777 / 9177-32 
E-Mail: bz.streutal@uew-rhoen.de 

 

Bezirksstelle Bischofsheim  

Schwedenstraße 26 
97653 Bischofsheim 
Telefon: 09772 / 9327-0 
Telefax: 09772 / 9327-16 
E-Mail: bz.bischofsheim@uew-
rhoen.de 

 

Bezirksstelle Bad Neustadt  

Hauptstraße 3 
97616 Bad Neustadt/Brendlorenzen 
Telefon: 09771 / 63698-0 
Telefax: 09771 / 63698-19 
E-Mail: bz.nes@uew-rhoen.de  
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